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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Geschaftsfiihrung der
Deutscher Brownfield Verband e.V.,

Berlin

- nachfolgend auch kurz "DEBV" oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 aus den von uns gefthrten Blichern
und den uns darUber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemaR
nicht gepruft haben, unter Berlcksichtigung der erteilten Auskinfte nach gesetzlichen Vorgaben und
nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausibung be-
stehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir im

Januar 2026 in unseren Geschaftsraumen in Gutersloh durchgefihrt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine Uber die Auftragsart hinausgehen-

den Tatigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauftragenden
gesetzlichen Vertretung des Vereins, die Gber die Ausibung aller mit der Aufstellung verbundener

Gestaltungsmaoglichkeiten und Rechtsakte zu entscheiden hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber Uber solche Sachverhalte, die zu Wahlrechten fihrten, in Kenntnis
gesetzt und von ihm Entscheidungsvorgaben zur Austbung von materiellen und formellen Gestal-
tungsmaglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechten) sowie Ermessensentscheidungen

eingeholt.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tatigkeiten, die erforderlich
waren, um auf der Grundlage der Buchfiihrung und der Inventur sowie der eingeholten Ausklnfte zu
Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorge-
schriebenen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, zu er-

stellen.
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Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Um-
fang unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrlcklich getroffen wurden,
berichten wir in berufsiblicher Form im Sinne der "Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu
den Grundsatzen fiur die Erstellung von Jahresabschlissen" vom 12./13. April 2010 Gber Umfang und

Ergebnis unserer Tatigkeit.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in

Verbindung mit dem vollstandigen von uns erstellten Jahresabschluss erfolgen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die fur die

Auftragsdurchfiihrung bendtigten Unterlagen und Aufklarungen vollstandig gegeben werden.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Fur die Durchfihrung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhaltnis zu Dritten,
die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefliigten "Allgemeinen Auftragsbedingungen fur

Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maBgebend.
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1.2 Auftragsdurchfiihrung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hieriber haben wir
die einschlagigen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufspflichten beachtet, darunter die
Grundsatze der Unabhangigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit
(§ 57 StBer@G).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhangig von der Art unseres Auftrags die Tatigkeiten,
die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchfiihrung und des Inventars sowie der eingeholten
Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Ab-
schlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und wei-

tere Abschlussbestandteile zu erstellen.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehéren die erforderlichen Entscheidungen Uber die Aus-
Ubung materieller und formeller Gestaltungsmaoglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahl-
rechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmdglichkeiten wurden von uns im

Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeibt.

Wir haben unseren Auftraggeber darber hinaus Uber gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Feststellung

und Offenlegung des Jahresabschlusses aufgeklart.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingefiihrt, die mit hinreichender Sicherheit gewahrleisten,
dass bei der Auftragsabwicklung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschlieBlich der Berichterstat-

tung die gesetzlichen Vorschriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Wesent-
lichkeit beachtet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfur gelten-
den gesetzlichen Vorschriften einschlieBlich der Grundsadtze ordnungsmaBiger Buchfihrung, einschla-

giger Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlégigen fachlichen Verlautbarungen.

Zur Durchfihrung des Auftrags hatten wir uns die fur die vorliegende Auftragsart erforderlichen
Kenntnisse Uber die Branche, den Rechtsrahmen und die Geschaftstatigkeit des Unternehmens unseres

Auftraggebers anzueignen.
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An erkannten unzuldssigen Wertansatzen und Darstellungen im Jahresabschluss dirfen wir nicht mit-
wirken. Sofern entsprechende Wertansatze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Korrekturen
verweigert wirden, hatten wir dies in geeigneter Weise in unserer Bescheinigung sowie in unserem Er-
stellungsbericht zu wirdigen oder unseren Auftrag niederzulegen, falls Vermdgensgegenstande oder
Schulden unter Annahme der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit bewertet waren, obwohl dem

tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten offensichtlich entgegenstiinden.

Zweifel an der OrdnungsmaBigkeit der vorgelegten Unterlagen waren von uns zu klaren. Falls sich die-
se bestatigten und die Mangel nicht beseitigt wirden, brachten wir sich daraus ergebende Einwen-
dungen, soweit sie wesentlich fiir den Jahresabschluss waren, in unserer Bescheinigung zum Ausdruck.
Wirden Aufklarungen oder die Vorlage von Unterlagen, die zur Klarung erforderlich sind, oder die

Durchfiihrung entsprechender Beurteilungen verweigert, hatten wir unseren Auftrag niederzulegen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Méngeln in der Buchfihrung, den
Inventuren oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswesens,
die unser Auftraggeber nicht beheben wollte oder kénnte, darf eine Bescheinigung von uns nicht er-
teilt werden. Wir hatten unserem Auftraggeber in Fallen dieser Art die Mangel schriftlich mitzuteilen

und zu entscheiden, ob eine Kiindigung des Auftrags angezeigt ware.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften fur die Aufstellung von Jah-
resabschlissen sowie die Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung beachtet. Die Beachtung anderer
gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklarung von Straftaten und auBerhalb der

Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Fur die Durchfihrung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhaltnis zu Dritten,
die diesem Bericht als Anlage beigefligten "Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Steuerberater und

Steuerberatungsgesellschaften" maBgebend.
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Vollstandigkeitserklarung

Der Vorstand hat uns die angeforderte berufsibliche Vollstandigkeitserklarung beziglich der Buchfih-
rung, Belege und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Ausklnfte schriftlich erteilt, die wir zu

den Akten genommen haben.

Ergédnzend hat der Vorstand in der berufstblichen Vollstandigkeitserklarung, die keinen Ersatz fur Er-
stellungshandlungen und fir auftragsabhangig durchzufihrende Beurteilungen der OrdnungsmaBig-
keit der zu Grunde gelegten Unterlagen darstellt, uns am 30. Januar 2026 schriftlich bestatigt, dass in
Buchfihrung und Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermogenswerte, Verpflichtungen,
Wagnisse und Abgrenzungen bertcksichtigt, samtliche Aufwendungen und Ertrage enthalten, alle er-
forderlichen Angaben gemacht und alle bestehenden Haftungsverhaltnisse bekannt gegeben worden

sind.

Die Einholung der Vollstandigkeitserklarung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Jahresab-
schlusses erfolgte in der Weise, dass wir dem zustandigen Organ des Unternehmens als Grundlage sei-
ner Erklarung den Entwurf des Jahresabschlusses, die Abschlussunterlagen und einen Entwurf dieses

Erstellungsberichts vorgelegt haben.
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2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchfliihrung und Inventar, erteilte Auskiinfte

FUr den Verein besteht nach § 238 HGB Buchfihrungspflicht.

Die Buchfiihrung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software
Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG erfillt nach einer Bescheinigung der EY GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprifungsgesellschaft vom 09.05.2025 die Voraussetzungen fiur eine ordnungsmaBige Fi-

nanzbuchfiihrung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Verfahrensabldufe in der Buchfiihrung haben keine nennenswerten organisatorischen Anderungen

erfahren.

AuskUnfte erteilte der Vorstand.

Alle erbetenen Ausklnfte, Aufklarungen und Nachweise wurden von dem Vorstand und von den zur

Auskunft benannten besonderen Vertreter bereitwillig erbracht.

2.2  Festlegungen (ber die Ausiibung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen Uber die Ausibung materieller und formeller Gestaltungsmaoglichkeiten
(Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehéren nicht zur Er-
stellung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch Uber die Austbung materieller
und formeller Gestaltungsmoglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermes-
sensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftraggebers hierzu einge-
holt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzli-

chen Vertreter ausgetibt.
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2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanz-
lei-Rechnungswesen der DATEV eG in NUrnberg erfillt nach einer Bescheinigung der EY GmbH & Co.
KG Wirtschaftsprifungsgesellschaft vom 09.05.2025 die Voraussetzungen fur eine ordnungsmalige

Finanzbuchfuhrung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit
der Geschaftsfihrung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wurden bis zum

Abschluss unserer Tatigkeit vorgenommen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berlcksichtigung der Fortfih-
rung der Unternehmenstatigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten

Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses er-
kennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Ruckstellungen und Wertberichtigungen Rech-
nung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im An-

hang verwiesen.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erlduterungsteil aus-

fuhrlich dargestellt.
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3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhaltnisse

Name: Deutscher Brownfield Verband e.V.
Rechtsform: e.V.
Grindung am: 27.11.2020
Sitz: Berlin
Anschrift: Kurflrstendamm 14
10719 Berlin
Registereintrag: Vereinsregister Amtsgericht GUtersloh unter der Register-

nummer VR 1808

Satzung: errichtet am 27.11.2020, glltig in der bei der Mitglie-
derversammlung vom 19.04.2021 beschlossenen und im

Vereinsregister am 17.05.2021 eingetragenen Neufas-

sung.
Geschéftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember
Satzungszweck des Vereins: Zweck des Vereins ist die bundesweite Férderung von

Wissenschaft ~ und  Forschung im  Bereich  der
Brownfield-Entwicklung in Form von Fordermittelaquise,
Leitfadenerstellung im Umgang mit herausfordernden
Flachenarealen (aufgrund von Altlasten, Brachen o. &. Ei-
genschaften), die Zertifizierung von Brownfields gleich
welcher Art, der Zusammenschluss von Akteuren im Be-
reich der Flachenreaktivierung, die Erarbeitung von Stra-

tegien zur Implementierung nachhaltiger Arbeitsweisen.
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Vorstand: 1. Vorsitzender: Herr Rick Méadel

Geschéaftsfuhrer/besonderer Vertreter:

Wesentliche Anderungen der rechtlichen

Verhaltnisse nach dem Abschlussstichtag:

Kassenprufung:

Ergebnis der Kassenprifung:

2. Vorsitzende: Herr Thomas Franke
Kassenprufer: Herr Dr. Arne Bayer und Herr Daniel

Lallmann

Herr Raphael ThieBen

lagen nicht vor

erfolgte durch Herrn Dr. Arne Bayer und Herrn Daniel
Lallmann am 29.01.2026

Es ergab sich kein Anlass zur Beanstandung
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3.2 Steuerliche Verhéltnisse

Zustandiges Finanzamt: Gutersloh
Steuernummer: 351/5913/8958

Der Verein ist nicht gemeinnUtzig tatig und unterliegt somit aufgrund der Tatigkeit der Kérperschaft-,

Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung wurde die Berechnung der Kérperschaft- und Gewerbesteu-

er vorgenommen.

Die Steuererklarungen wurden bis einschlieBlich 2024 beim Finanzamt eingereicht. Die Bescheide ste-

hen unter dem Vorbehalt der Nachprifung.
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4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der wahrend unserer Auftragsdurchfiihrung im Einzelnen vorgenommenen
Erstellungshandlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in

unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchfiihrung und des Inven-

tars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Un-
terlagen unter BerUcksichtigung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Abschluss-
buchungen erstreckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner Kon-
trollen sowie der OrdnungsmaBigkeit der Buchflihrung. Insbesondere gehdrte die Beurteilung der In-
venturen, der Periodenabgrenzung sowie von Ansatz und Bewertung nicht zum Umfang unseres Auf-

trags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichti-
gungen, Ruckstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskinf-

te ohne eine Beurteilung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemaR keine Beurteilungen der Belege, Bi-
cher und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftraggeber auf offen-
sichtliche Unrichtigkeiten in den vorgelegten Unterlagen hin, die uns als Sachverstandige bei der
Durchfihrung des Auftrags unmittelbar auffallen, unterbreiten Vorschlage zur Korrektur und achten

auf die entsprechende Umsetzung im Jahresabschluss.
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5. Ausfiihrungen zu den vorgelegten Belegen, Blichern und Bestandsnachweisen

Beim erteilten Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen sind Ausfiihrungen zu den von uns gefihrten
Blchern und den uns dariber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen nicht erforderlich,
weil keine Besonderheiten festgestellt wurden.

6. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von uns erstellten Jahresabschluss enthalt keine Erganzungen.

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansatze bzw. gegen die

Buchflihrung waren von uns nicht zu erheben.
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Bescheinigung des Steuerberaters tber die Erstellung

Wir haben auftragsgemaB den nachstehenden Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang — des Deutscher Brownfield Verband e.V. fir das Geschaftsjahr vom
1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften

erstellt.

Grundlage fur die Erstellung waren die von uns gefthrten Blcher und die uns darlber hinaus vorgeleg-
ten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemaR nicht geprift haben, sowie die uns erteilten
AuskUnfte.

Die Buchfiihrung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu
den Grundsatzen fur die Erstellung von Jahresabschlissen durchgefiihrt. Dieser umfasst die Entwicklung
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchfihrung und des Inventars so-

wie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Gutersloh, den 30. Januar 2026
KJP

Rechtsanwalte, Steuerberater,
Wirtschaftsprufer
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7.

Erlduterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

A.

Anlagevermdgen

Immaterielle Vermégensgegenstande

entgeltlich erworbene Konzessionen, ge-
werbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-

ten und Werten Euro 940,00
(31.12.2024:  Euro 1.044,00)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Markenanmeldungen (Wortmarke) 938,00 1.044,00
EDV-Software, entgeltl. erworben 2,00 0,00
940,00 1.044,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschafts-
ausstattung Euro 3,00
(31.12.2024:  Euro 0,00)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Betriebs- und Geschaftsausstattung 3,00 0,00
3,00 0,00
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B.  Umlaufvermdgen
Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Euro 5.890,50
(31.12.2024:  Euro 5.355,00)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Forderungen aus L+L 5.890,50 5.355,00
5.890,50 5.355,00
2.  sonstige Vermdgensgegenstande Euro 400,93
(31.12.2024:  Euro 5.738,29)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Kaution 353,43 0,00
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 47,50 536,29
Korperschaftsteuerriickforderung 0,00 2.798,00
Forderung aus Gewerbesteuertberzahlung 0,00 2.404,00
400,93 5.738,29
Il. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Euro 34.326,72
(31.12.2024:  Euro 11.646,00)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Sparkasse Gutersloh-Rietberg 3286 34.326,72 11.646,00
34.326,72 11.646,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten Euro 0,00
(31.12.2024:  Euro 561,43)
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Euro 0,00
(31.12.2024:  Euro 3.965,49)
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PASSIVA
A. Eigenkapital
Verlustvortrag Euro 3.965,49
(31.12.2024:  Euro 75.039,46)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Gewinnvortrag vor Verwendung 3.965,49 75.039,46
3.965,49 75.039,46
Il. Jahrestberschuss Euro 22.181,19
(31.12.2024:  Euro 71.073,97)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
JahresUberschuss 22.181,19 71.073,97
22.181,19 71.073,97
nicht gedeckter Fehlbetrag Euro 0,00
(31.12.2024:  Euro 3.965,49)
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B.  Rickstellungen
1. Steuerriickstellungen Euro 2.116,33
(31.12.2024:  Euro 0,00)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Korperschaftsteuerriickstellung 2.116,33 0,00
2.116,33 0,00
2.  sonstige Rickstellungen Euro 3.900,00
(31.12.2024:  Euro 3.100,00)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Ruckstellungen fir Abschluss u. Prifung 3.400,00 2.600,00
Ruckstellungen fur Aufbewahrungspflicht 500,00 500,00
3.900,00 3.100,00
C.  Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen Euro 810,84
(31.12.2024:  Euro 5.552,45)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. 810,84 5.552,45
810,84 5.552,45
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2. sonstige Verbindlichkeiten Euro 6.434,94
(31.12.2024:  Euro 2.343,48)
31.12.2025 31.12.2024
Euro Euro
Umsatzsteuer laufendes Jahr 5.899,44 2.343,48
Forderungen aus L+L 535,50 0,00
6.434,94 2.343,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten Euro 10.083,34

(31.12.2024:  Euro

17.314,28)
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Steuerberater Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025
Wirtschaftsprifer
Gewinn-und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025
1. Umsatzerlose Euro 118.693,04
(2024 Euro 223.780,71)
2025 2024
Euro Euro
Erlése aus Mitgliedsbeitragen 19% USt 54.162,52 54.661,66
Erlose aus Brownfield Kataster 19% USt 40.680,94 2.885,72
Erlose aus Brownfield Zertifikat 19% USt 13.950,00 13.500,00
Erlose aus Messeteilnahme 19% USt 6.900,00 6.900,00
Erlése aus Kostenbeitrag JHV 19% USt 3.000,00 0,00
Erl6se aus Machbarkeitsstudien 19% USt 0,00 145.833,33
Gewahrte Skonti 19 % USt -0,42 0,00
118.693,04 223.780,71
2. Gesamtleistung Euro 118.693,04
(2024 Euro 223.780,71)
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen fir bezogene Leistungen Euro 63.200,00
(2024 Euro 115.124,96)
2025 2024
Euro Euro
Fremdleistungen 19% Vorsteuer 43.200,00 40.124,96
Fremdleistungen Machbarkeitsstudie 7%VSt 20.000,00 75.000,00
63.200,00 115.124,96
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4.  Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermdgensgegenstande des
Anlagevermdgens und Sachanlagen Euro 109,00
(2024: Euro 46,00)
2025 2024
Euro Euro
Abschreibung immaterielle VermG 109,00 46,00
109,00 46,00
5.  sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten Euro 1.412,94
(2024 Euro 0,00)
2025 2024
Euro Euro
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgiter 1.412,94 0,00
1.412,94 0,00
b)  Versicherungen, Beitrdge und Abgaben Euro 1.641,66
(2024: Euro 9.107,37)
2025 2024
Euro Euro
Sonst. Versicherung 1.641,66 1.607,37
Beitrage 0,00 7.500,00
1.641,66 9.107,37



OKJP

Deutscher Brownfield Verband e.V., Berlin Seite 22
Rechtsanwalte Bericht Uber die Erstellung des
Steuerberater Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025
Wirtschaftsprifer
Q) Werbe- und Reisekosten Euro 17.873,26
(2024: Euro 19.078,63)
2025 2024
Euro Euro
Messen + Veranstaltungen allgemein 6.900,00 9.876,54
interne Veranstaltungen 5.674,15 3.550,00
Marketing allgemein, So 3.579,11 5.652,09
Marketing allg. KSK-pflichtig 1.720,00 0,00
17.873,26 19.078,63
d) verschiedene betriebliche Kosten Euro 10.159,35
(2024 Euro 8.691,42)
2025 2024
Euro Euro
Abschluss- und Prifungskosten 4.766,65 2.611,40
Buchfuhrungskosten 3.355,60 0,00
Rechts- und Beratungskosten 792,24 5.847,95
Internetkosten 703,94 94,87
Blrobedarf 453,16 0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs 87,76 50,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 87,00
10.159,35 8.691,42
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Euro 2.115,64
(2024 Euro 658,36)
2025 2024
Euro Euro
K&rperschaftsteuer 2.006,00 624,00
Korperschaftsteuererstattung Vorjahre -0,69 0,36
Solidaritatszuschlag 110,33 34,00
2.115,64 658,36
7. Ergebnis nach Steuern Euro 22.181,19
(2024 Euro 71.073,97)
8.  Jahreslberschuss Euro 22.181,19
(2024 Euro 71.073,97)
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Wirtschaftsprifer

8. Anlagen
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Deutscher Brownfield Verband e.V.
Forderung der Forschung der Brownfield-Entwicklung
Berlin

zum

31. Dezember 2025

AKTIVA PASSIVA
Geschaftsjahr Vorjahr Geschaftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A. Anlagevermogen

l. Immaterielle Vermdgensgegenstande
Il. Sachanlagen

B. Umlaufvermoégen

|. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Il. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

940,00
3,00

6.291,43

34.326,72

943,00

40.618,15
0,00

0,00

41.561,15

A. Eigenkapital

1.044,00 l. Verlustvortrag
0,00 ll. Jahrestberschuss
1.044.00 nicht gedeckter Fehlbetrag

Summe Eigenkapital

11.093,29 B. Ruckstellungen
11.646,00 C. Verbindlichkeiten
22.739,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten
561,43
3.965,49

28.310,21

3.965,49
22.181,19
0,00

18.215,70

6.016,33
7.245,78

10.083,34

41.561,15

75.039,46
71.073,97
3.965,49

0,00

3.100,00
7.895,93

17.314,28

28.310,21
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Deutscher Brownfield Verband e.V.
Forderung der Forschung der Brownfield-Entwicklung

Berlin

1. Umsatzerlose

2. Materialaufwand

a) Aufwendungen fir bezogene Leistun-
gen

3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermégensgegen-
stande des Anlagevermédgens und
Sachanlagen
4. sonstige betriebliche Aufwendungen

5. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag

6. Ergebnis nach Steuern

7. Jahrestiberschuss

Euro

Anlage 2

Seite 25

Geschaftsjahr Vorjahr
Euro Euro
118.693,04 223.780,71
63.200,00 115.124,96
109,00 46,00
31.087,21 36.877,42
2.115,64 658,36
22.181,19 71.073,97
22.181,19 71.073,97
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Entwicklung des ANLAGEVERMOGENS
nach HANDELSRECHT vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
Deutscher Brownfield Verband e.V.
Forderung der Forschung der Brownfield-Entwicklung
Berlin
Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
der 01.01.2025 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2025
Euro Euro Euro Euro Euro
200 Markenanmeldungen Ansch-/Herst-K 1.090,00 3,00 1.093,00
(Wortmarke) Abschreibung 46,00 109,00 155,00
Buchwerte 1.044,00 3,00 109,00 938,00
270 EDV-Software, entgeltl. erworben Ansch-/Herst-K 2,00 2,00
Abschreibung 0,00
Buchwerte 0,00 2,00 2,00
3000 Betriebs- und Geschéaftsausstat-  Ansch-/Herst-K 3,00 3,00
tung Abschreibung 0,00
Buchwerte 0,00 3,00 3,00
Summe Ansch-/Herst-K 1.090,00 8,00 1.098,00
Abschreibung 46,00 109,00 155,00
Buchwerte 1.044,00 8,00 109,00 943,00
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Entwicklung des ANLAGEVERMOGENS
nach HANDELSRECHT vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
Deutscher Brownfield Verband e.V.
Forderung der Forschung der Brownfield-Entwicklung
Berlin
Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der 01.01.2025 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2025
R-ND  R-% Euro Euro Euro Euro Euro
200 Markenanmeldungen (Wortmarke)

200001 Dt. Markenanmeldung Nr. 30 31.08.2024 AHK 1.090,00 1.090,00

2024 116 672.6 BIK Linear Abschr. 46,00 109,00 155,00

(Wortmarke) 10/00/ 10,00 BW 1.044,00 109,00 935,00

200002 Brownfield24 GmbH 30.11.2025 AHK 1,00 1,00

Keine AfA Abschr. 0,00

BW 0,00 1,00 1,00

200003 Brownfield - Award Markenan- 30.11.2025 AHK 1,00 1,00

meldung Keine AfA Abschr. 0,00

BW 0,00 1,00 1,00

200004 Brownfield - Award Unionsmar- 30.11.2025 AHK 1,00 1,00

kenanmeldung Keine AfA Abschr. 0,00

BW 0,00 1,00 1,00

Summe Markenanmeldungen Ansch-/Herst-K 1.090,00 3,00 1.093,00

(Wortmarke) Abschreibung 46,00 109,00 155,00

Buchwerte 1.044,00 3,00 109,00 938,00
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Entwicklung des ANLAGEVERMOGENS
nach HANDELSRECHT vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
Deutscher Brownfield Verband e.V.
Forderung der Forschung der Brownfield-Entwicklung
Berlin
Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der 01.01.2025 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2025
R-ND  R-% Euro Euro Euro Euro Euro
270 EDV-Software, entgeltl. erworben
270001 Domain Brownfield 24 30.11.2025 AHK 1,00 1,00
Keine AfA Abschr. 0,00
BW 0,00 1,00 1,00
270002 Website Brownfield 24 30.11.2025 AHK 1,00 1,00
Keine AfA Abschr. 0,00
BW 0,00 1,00 1,00
Summe EDV-Software, entgeltl. erwor-  Ansch-/Herst-K 2,00 2,00
ben Abschreibung 0,00

Buchwerte 0,00 2,00 2,00
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Entwicklung des ANLAGEVERMOGENS
nach HANDELSRECHT vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
Deutscher Brownfield Verband e.V.
Forderung der Forschung der Brownfield-Entwicklung
Berlin
Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der 01.01.2025 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2025
R-ND  R-% Euro Euro Euro Euro Euro
3000 Betriebs- und Geschaftsausstattung
3000001 Website Brownfield 24 30.11.2025 AHK 1,00 1,00
Keine AfA Abschr. 0,00
BW 0,00 1,00 1,00
3000002 Drohnen - Brownfield 24 30.11.2025 AHK 2,00 2,00
Keine AfA Abschr. 0,00
BW 0,00 2,00 2,00
Summe Betriebs- und Geschaftsausstat-  Ansch-/Herst-K 3,00 3,00
tung Abschreibung 0,00
Buchwerte 0,00 3,00 3,00
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Allgemeine Auftragsbedingungen
fr Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften

Die folgenden ,Allgemeinen Auftragsbedingungen” gelten fur Vertrdge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmachtigten
und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden ,Steuerberater” genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas an-
deres ausdrucklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausflihrung des Auftrags

(1) Fur den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maBgebend. Der Auftrag wird
nach den Grundsatzen ordnungsgemafer Berufsausibung unter Beachtung der einschldgigen berufsrechtlichen Normen
und der Berufspflichten (StBerG, BOStB) ausgefuhrt.

(2) Dem Steuerberater sind die benétigten Unterlagen und Aufklarungen vollstdndig zu geben. Die Prifung der Richtigkeit,
Vollstéandigkeit und OrdnungsmaBigkeit der Gbergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfiihrung und Bi-
lanz, gehort nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genann-
ten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten fest-
stellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(3) Der Auftrag stellt keine Vollmacht fur die Vertretung vor Behorden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert
zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem Gber die Einlegung von Rechts-
behelfen oder Rechtsmitteln nicht mdglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt
und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Steuerberater ist nach MaBgabe der Gesetze verpflichtet, Gber alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der
Ausflhrung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn
schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags-
verhaltnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch fur die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerbera-
ters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Ver-
sicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberihrt.

(4) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen der er-
teilten Auftrdge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsre-
chenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu Ubertragen.

(5) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche AuBerungen tiber die Ergebnisse seiner Tatigkeit Drit-
ten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushandigen. Darlber hinaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, soweit
dies zur Durchfihrung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tati-
gen Personen ihrerseits Uber ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklart sich damit ein-
verstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine — vom Steuerberater abgelegte und gefiihrte — Handakte
genommen wird.

(6) Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Ubermittiung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf Pa-
pier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits si-
cher, dass er als Empfanger ebenfalls alle SicherungsmaBnahmen beachtet, dass die ihm zugeleiteten Papiere oder Datei-
en nur den hierflr zustandigen Stellen zugehen. Dies gilt insbesondere auch fir den Fax- und E-Mail-Verkehr. Zum
Schutz der Uberlassenen Dokumente und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen MafBnah-
men zu treffen. Sollten besondere Gber das normale MaB hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden missen, so ist
eine entsprechende schriftliche Vereinbarung Uber die Beachtung zusatzlicher sicherheitsrelevanter MaBnahmen zu tref-
fen, insbesondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschlisselung vorgenommen werden muss.

3. Mitwirkung Dritter

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausfihrung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende
Unternehmen heranzuziehen. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen
hat der Steuerberater dafir zu sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 verpflichten.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhandern (§ 71 StBerG) im Falle ih-
rer Bestellung Einsichtnahme in die Handakten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfallung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten fir
den Datenschutz zu bestellen. Sofern der Beauftragte fir den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2 Abs. 1 S. 3 der Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafir Sorge zu tragen, dass der Beauftragte fir den Datenschutz
sich mit Aufnahme seiner Tatigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

4. Mangelbeseitigung

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mangel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung
zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht — wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne
der §§ 611, 675 BGB handelt — die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den
Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats durch einen anderen Steuerberater
festgestellt wird.
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(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die
Mangelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mangel durch einen anderen Steuer-
berater beseitigen lassen, bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergltung oder Rickgangigmachung des Vertrags
verlangen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) kénnen vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenuiber
berichtigt werden. Sonstige Méngel darf der Steuerberater Dritten gegentber mit Einwilligung des Auftraggebers berich-
tigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftrag-
gebers vorgehen.

5. Haftung

(1) Der Steuerberater haftet fur eigenes sowie fur das Verschulden seiner Erfullungsgehilfen.

(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrlassig verursachten Schadens
wird auf 1.500.000,- € (in Worten: eine Million Finfhunderttausend €) begrenzt.

(3) Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Be-
trag begrenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftragge-
ber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehdndigt werden soll.

(4) Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kirzeren Verjahrungsfrist unterliegt, ver-

jahrt er

a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, und der Auftraggeber von den den An-
spruch begriindenden Umstanden und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit er-
langen musste,

b) ohne Ricksicht auf die Kenntnis oder grob fahrldssige Unkenntnis in funf Jahren von seiner Entstehung an und

c) ohne Rucksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlassige Unkenntnis in zehn Jahren von der Be-
gehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden ausldsenden Ereignis an. MaBgeblich
ist die friiher endende Frist.

Die in den Absatzen 1 bis 4 getroffenen Regelungen gelten auch gegentber anderen Personen als dem Auftraggeber, so-

weit ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche oder auBervertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und

diesen Personen begriindet worden sind.

(6) Von den Haftungsbegrenzungen ausgenommen sind Haftungsanspriche fur Schaden aus der Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit.

6. Pflichten des Auftraggebers; Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemaBen Erledigung des Auftrags erforderlich
ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle fur die Ausfihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen
vollstandig und so rechtzeitig zu Gbergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfigung
steht. Entsprechendes gilt fur die Unterrichtung Uber alle Vorgéange und Umstéande, die fur die Ausfihrung des Auftrags
von Bedeutung sein kénnen. Der Mandant ist verpflichtet, alle schriftlichen und mindlichen Mitteilungen des Steuerbe-
raters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rucksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfullungsgehilfen be-
eintrachtigen koénnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiter-
zugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten
ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Rdumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber
verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des
Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebe-
nen Umfang zu vervielféltigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber
der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausibung der Nutzungsrechte an den Program-
men durch den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlasst der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 Abs. 1 bis 4 oder sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit
der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemes-
sene Frist mit der Erklarung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach er-
folglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos kiindigen (vgl. Nr. 8 Abs. 3). Unberihrt bleibt der
Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers
entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von
dem Kindigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Bemessung der Vergitung, Vorschuss

(1) Die Vergitung (Gebuhren und Auslagenersatz) des Steuerberaters flr seine Berufstatigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich
nach der GebUhrenverordnung fiir Steuerberater, Steuerbevollméachtigte und Steuerberatungsgesellschaften.

(2) Fur Tatigkeiten, die in der Gebihrenverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die
vereinbarte Vergltung, anderenfalls die Ubliche Vergitung (8§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenlber einem Vergitungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen zulassig.

(5
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(4) Fir bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Geblhren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vor-
schuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankiindigung
seine weitere Tatigkeit fur den Mandanten einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine
Absicht, die Tatigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus
einer Einstellung der Tatigkeit erwachsen kénnen.

8. Beendigung des Vertrags

(1) Der Vertrag endet durch Erfillung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kindi-
gung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschaftsunfahigkeit des Auftraggebers oder im Fal-
le einer Gesellschaft durch deren Auflésung.

(2) Der Vertrag kann —wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der 88611, 675 BGB darstellt — von jedem Vertrags-
partner auBerordentlich nach MaBgabe des §627 BGB geklindigt werden; die Kindigung hat schriftlich zu erfolgen. So-
weit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen
ist und dem Auftraggeber ausgehandigt werden soll.

(3) Bei Kundigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in je-
dem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlange-
rungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch fur diese Handlungen haftet der Steuerberater nach Nr. 5.

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausfihrung des Auftrags erhalt oder erhalten hat
und was er aus der Geschaftsbesorgung erlangt, herauszugeben. AuBerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auf-
traggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen Gber den Stand der Angelegenheit Auskunft zu ertei-
len und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausfiihrung des Auftrags einge-
setzten Datenverarbeitungsprogramme einschlieBlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unver-
zlglich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu l6schen.

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhaltnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

9. Vergutungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags

Endet der Auftrag vor seiner vollstandigen Ausfihrung, so richtet sich der Vergltungsanspruch des Steuerberaters nach
dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die geson-
dert zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehandigt werden soll.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurtickbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen

(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Die-
se Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber
schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen
sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehdren alle Schriftstiicke, die der Steuerberater aus Anlass seiner berufli-
chen Tatigkeit von dem Auftraggeber oder fir ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht fir den Briefwechsel zwischen dem
Steuerberater und seinem Auftraggeber und fur die Schriftstiicke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten
hat, sowie fur die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spatestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber
die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den
Auftraggeber zuriickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurlickbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Ge-
bthren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zuriickbehaltung nach den Umsténden, insbesondere we-
gen verhaltnismaBiger Geringflgigkeit der geschuldeten Betrdge, gegen Treu und Glauben verstoBen wurde. Bis zur Be-
seitigung vom Auftraggeber rechtzeitig geltend gemachter Mangel ist der Auftraggeber zur Zurtickbehaltung eines ange-
messenen Teils der Vergltung berechtigt.

11. Anzuwendendes Recht und Erfullungsort

(1) Fur den Auftrag, seine Ausfihrung und die sich hieraus ergebenden Anspriche gilt nur deutsches Recht.

(2) Erfullungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist, ansonsten der Sitz des
Steuerberaters.

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit; Anderungen und Ergédnzungen

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der
Ubrigen Bestimmungen dadurch nicht beriihrt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gultige zu ersetzen, die dem
angestrebten Ziel moglichst nahe kommt.

(2) Anderungen und Ergadnzungen dieser Auftragsbedingungen bediirfen der Schriftform.



	Hauptbericht
	Auftrag für Jahresabschluss
	1. Auftragsannahme
	1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

	Auftragsdurchführung
	1.2 Auftragsdurchführung

	Grundlagen des Jahresabschlusses
	2. Grundlagen des Jahresabschlusses
	2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte
	2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten
	2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

	Rechtliche Verhältnisse
	3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen
	3.1 Rechtliche Verhältnisse

	Steuerliche Verhältnisse
	3.2 Steuerliche Verhältnisse

	Art und Umfang der Erstellung
	4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

	Belege, Bücher, Bestandsnachweise
	5. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen
	6. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

	Erläuterungsbericht
	7. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

	Anlagen
	8. Anlagen



Mit Anpassung des Dokuments in Abschlussprüfung / Bilanzbericht wird bei der PDF-Erstellung ein zusätzlicher XML-Datensatz erzeugt und als Anhang in das jeweilige PDF-Dokument integriert. Der XML-Datensatz wird benötigt, um bei der elektronischen Übermittlung der Abschlussdaten an Banken über den Assistenten „Abschlussdaten an Banken senden“ programmseitig die Übereinstimmung zwischen den PDF-Auswertungen und den an die Banken über das neue Standardverfahren „Digitaler Finanzbericht“ zu übermittelnden Daten im XBRL-Standardformat prüfen zu können (Feststellung der sog. „materiellen Identität“). Somit entfällt zusätzlicher Aufwand für einen manuellen Abgleich.


 
   14.4
   1674135
   42934
   20250101
   300
   Bericht
   0
   0
   0
   50
   Status 2025*FBR
   2024-04-01
   Kern
   2026-02-09T09:15:06
   
     
     
     
       iso4217:EUR
    
     
       xbrli:pure
    
     Deutscher Brownfield Verband e.V.
     
       
    
     
     
     
     
     
     
       
    
     
       
    
     
       
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     2025-01-01
     2025-12-31
     2025-12-31
     41561.15
     40618.15
     34326.72
     6291.43
     943.00
     940.00
     3.00
     41561.15
     6016.33
     10083.34
     18215.70
     22181.19
     -3965.49
     7245.78
     7245.78
     22181.19
     22181.19
     24296.83
     109.00
     109.00
     55493.04
     31087.21
     2115.64
     
       
         1674135/42934
      
       
         2025-01-01
         2025-12-31
      
    
     
       
         1674135/42934
      
       
         2025-12-31
      
    
  


